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1. Al1ge.eines

1.1 Der Bebauungsplan "GerbereistraBe" wuroe a. 9.5.1968 VOll Regierungs­
prlsidlu. Karlsruhe genen.igt. Oieser Bebauungsplan ~faßte die
damaligen Gewerbebetriebe Kaweco und Badeni., die als Gewerbegebiet
festgesetzt waren, einen i. Suden des da~llgen Planes gelegenen
groBen öffentlichen Parkplatz an der eheftaligen Nebenbahn!;nie sowie
im südwestlichen Teil ein H;schgebiet. ferner enthielt der Bebauungs­
plan von 1968 eine projektierte Straßenverlängerung von der Bahnhof­
straße zum obengenannten Parkplatz.

1.2 AM 3.3.1975 wurde die I. Anderung des Bebauungsplanes rechtskraftig.
~r Geltungsbereich u.faBte lediglich das Eckgrundslück Haupt­
straße/Nebenbahn, das als Kischgebiet zu. Bau eines Bankgebludes
festgesetzt wurde. Auch in diesem Anderungsplan war noch die
projektierte Verlängerung der BahnhofstraBe enthalten, allerdings
nicht als Festsetzung des Bebauungsplanes, sondern lediglich nach­
richtlich übernommen. Der entsprechende Grundstücksteil wurde als
öffentlicher Parkplatz genutzt.

1.3 Die Nebenbahnlinie wurde Ende der 70er Jahre stillgelegt. Die
Gewerbebetriebe Wellpappe, Pfalz~bel und Badenia wurden Anfang der
80er Jahre in Gewerbegebiete ausgesiedelt, so daß eine großflächige
u.outzung dieses ehemaligen Gewerbegebietes zu einem Wohngebiet
~glich wurde. Der hierfQr erforderliche Bebauungsplan MTuchbleicheM
trat a~ 3.7.1984 in Kraft und u~faßte die gesamten Gewerbegebiets­
teile des ehemaligen Bebauungsplanes "Gerbereistraße". Oie westliche
Grenze des Geltungsbereiches bildet die Gerbereistraße. Dies
bedeutet, daß lediglich noch der Mischgebietsteil und die frQher
projektierte Verllngerung der BahnhofstraBe aus den alten Bebauungs­
planen in Kraft ist (siehe Anlage).

2. .utzung

2.1 Bisherige Nutzung

In der südwestlichen Ecke des Geitungsberelches dieses Änderungs­
planes wurde Mitte der 70er Jahre ein zweigeschossiges Bankgebäude
.it Flachdach errichtet. östlich hiervon, auf de. Grundstück
Flurstück-Hr. 657/3 befinden sich die zugehörigen oberirdischen
Parkplätze sowie eine ehe.alige lagerhalle der Winzergenossenschaft
Wiesloch. Der Brennstoffhandler, der seinen Betrieb auf Grundstück
Flurstück-Hr. 657/2 betrieben hat, ist zwischenzeitlich in ein
Gewerbegebiet ausgesiedelt, das Grundstück liegt derzeit brach. Der
nördliche Teil dieses Änderungsplanes ist mit Wohn- und Geschäfts­
gebäuden bebaut, auf dem Grundstück Flurstück-Nr. 660 befindet sich
ein Offentlicher Parkplatz.
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2.2 Zukünftige Nutzung

Oie Räu.lichkeiten der Bank reichen nicht .ehr aus, so daß eine
groBzügige Erweiterung notwendig ~ird. Da es sich um einen städte­
baulich äußerst -arkanten Punkt handelt, hat das Unternen.en auf
Anregung der Stadt Wiesloch einen stadtebaulich-architektonischen
Wettbewerb durchgeführt, der Ende Januar 1996 entschieden wurde.
Wettbewerbsgrundstücke wanen auch die Grundstücke Flurstück-Nr. 660
bis 657/2. Der erste Preisträger wurde mit der Durchführung des
Neubaus beauftragt, hierfür sind jedoch die planungsrechtlicnen
Voraussetzungen über die Bebauungsplanänderung zu schaffen. Im
nOrdlichen Teil dieses Planes 5011 die Möglichkeit geschaffen
werden, daß die vorhandene Bebauung - insbesondere i. Bereich der
Gerbereistraße - zu einer geschlossenen ßlockrandbebauung erg~nzt

werden kann. Entlang der Hauptstraße ist zur Erhaltung der dortigen
Geb~udeflucht eine Baulinie festgesetzt.

3. Bebauung

Das Plangebiet wird im südlichen Bereich als Kerngebiet (HK) und im
nördlichen Teil als Mischgebiet (MI) festgesetzt. Wie bereits unter
liff. 2.2 erwähnt, handelt es sich um den südlichen Stadteingang,
der sowohl bezüglich der Gestaltung, als auch der Hutzung besonders
betont werden soll. Dies soll auch durch die festsetzung Kerngebiet
zu. Ausdruck kommen, da gerade hier zentrale Einrichtungen von
Wirtschaft und verwaltung als Stadteingang auf die wirtschaftliche
Bedeutung des Standortes Wiesloch hinweisen können. Oie Grundfl~chen­

zahl für das Kerngebiet wurde nach der Dffenlage von 0,5 auf 0,6
erhöht, da insbesondere die unterirdischen Gebludeteile (Tiefgarage)
dies erfordern. Der Planentwurf wurde deshalb erneut offengelegt.

U. die von Vergnügungsstltten ausgehenden stldtebaulichen negativen
Effekte und erheblichen Störungen, insbesondere durch die sehr hohe
Verkehrsbelastung und fluktuation der Besucher zu venleiden, setzt
der Bebauungsplan fest, daB Vergnügungsstltten weder i. Kerngebiet,
noch i. Hischgebiet zullssig sind. Da.it ist auch den Anforderungen
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Wohnbedürfnisse
der Bevölkerung i~ angrenzenden Wohngebiet "Tuchbleiche" Rechnung
getragen.

4. Erschließung

Um die notwendigen Stellplätze für das Kerngebiet unterzubringen,
ist eine Tiefgarage erforderlich. Der Bebauungsplan setzt fest, daß
die lu- und Ausfahrt von der Straße Zur Tuchbleiche zu erfolgen hat.
Weitere gegebenenfalls einschränkende festsetzungen für die Erschlie­
ßung sind jedoch nicht erforderlich.
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5. Grünordnunq

Der als Kerngebiet festgesetzte Teil des 8ebauungsplanes ist heute
weitgehend befestigt bzw. bebaut, i. Hischgebiet sind kleinere Teile
des Blockinnenbereiches noch glrtnerisch genutzt, soweit sie nicht
als Stellplatze oder Terrassen befestigt sind. Bei. gesa.ten
Bebauungsplan handelt es sich um ein innersl3dtisches Quartier mit
ho~ Versiegelung5grad. dieser wird durch den 8ebauungsplan nicht
erhOht, so daß ein Eingriff ;. Sinne des § Ba Bundesnaturschutz­
gesetz nicht vorliegt.

6. Bodenordnung

Alle Grundstücke des als Kerngebiel festgesetzten Bereiches befinden
sich im Eigentum der Bank. Im Rahmen der Bebauung ist hier lediglich
eine Vereinigung dieser Grundstücke erforderlich, weitere boden­
ordnende Maßnahmen sind darüber hinaus nicht notwendig.

Wiesloch, November 1996

Planungsabteilung

Ketterer
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SATZUNG

Aufgrund der §§ 1,2 und 8-10 des Bau;)esctzbuches,

der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grvndstücke

(Balll1Ullungsverordnung l , § 73 der LandesbauordnulY,j

für 8<K!en - Württemberg in Verbirdung mit § 4 der Getneirrle­

ordnung für Baden - Wüctternberg in der jeweJ Is gill tigen

Fassung hat der Gemeinderat den Bebauungsplan

als Satzung beschlossen.

S 1 Räumlicher Geltunqsbereich:

Der räumliche Gel tungsbereich ergibt Sich ilUS der

Festsetzung im Plan ( § 2 ZuL 1

§ 2 Bestandteile des Bcbauungsplanes:

1. 7..eichnerische ~'estsetzurqen

2. SchriftliChe Festsetzungen

Als Anlttge ist: eine BeqrUndul'l;J baigefügl.

§ 3 Inkrafttreten:

Diese Satzung tritt ClIll Tage lhrer mlmnr,t/fl.ö{:h'Jf~"

in Kraft.

L Planunqrechtl iche Feshehungen (59 Ab!.. 1 8auGH und HduIlVO)

1.1 Bauliche Nutzung

i.LI Art der baulicnen Nutzung (§ 9 Abs. 1 liff. 1 BauGB)

- Kerngebiet (§ 7 BdUNVQ)
- Ihschgebiet 1'11 (5 6 BauNVO)

Vergnügungsstätten nach § 6 Abs. 2 liff. 8 und Abs. 3 BauNVO
und § 7 Abs. 2 Zift. 2 BauHVO sind ge1ll. § 1 Abs. 5 und 6
BauNVO nicht z ul~ssig.

1.1.2 HaB der baulichen Nutzung (§ g Abs. 1 Zift. 1 BauGB)

a) Grundfl~ch~nzahl GRZ, Grundfläche GR und Geschoßflachenzahl
GfZ (§§ 19 und 20 BauNVO) entsprechend den Planeinschrieben.

b) Zahl der VOIl1geschosse (§ 20 BauNVO)
entsprecheBd den Planeinschrieben.

c) Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
Im Kerngebilet (MK) darf die Wandhöhe!Traufhöhe
(Schnittpumkt der Außenwand mit der Oberkante Oachhaut)
gegenüber dien Straßen max. 137,5 m ü NN betragen. Als
Ausnahme kann entlang der Hauptstraße diese Höhe auf max.
3/5 der Trauflänge um 1,5 müberschritten werden.

1. 1. 3 Bauwei se und üiberbaubare Grunds tücks fl dche (§ 9 Abs. 1 Zi ff. 2
BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO)

Besondere (abweichende) Bauweise

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauun9sp1an~s ist grundsätz­
lich Grenzbebauung zulässig. Wird nicht an die Grenze gebaut,
so sind die gesetzlichen Abstandsflächen einzuhalten.

1.1.4 fUchen für Nebenanlagen, Stellplätze und Gangen (§ 9 Abs. 1
Zift. 4 BauGB und §§ 12 und 14 BauNVO)

Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksfllächen zuUssig. Oie Zufahrt zur Tiefparkierung
darf nur von der Straße "Zur Tuchbleiche" aus erfolgen.

2. Ortliche Bauw,orschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB und § 74 LBO)

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. I Zift. 1 LBO)

Als Dachform ist im Hischgebiet grundsätzlich das Satteldach
festgesetzt. Als Ausnahme ist Walmdach, versetztes Pultdach
oder eine and:ere dem Satteldach verwandte form zulässig, die
Dachneigung llJuB mind. 30° betragen.

2.2 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Zift. 2 LBO)

Werbeanlagen sind grundsätzlich nur an der Stätte der leistung
zulässig (au~genommen Samme1hinweisschilder). Werbeanlagen
sind so ausz~führen, daß von ihnen keine Blendwirkung auf die
umgebenden Straßen ausgehen.

Hinweis:

Bei Ausgrabungsarbeiten besteht die Möglichkeit, daß Funde entdeckt
werden. Diese sind gern. § 20 OSchG unverzüglich dem Landesdenkmalamt
und der Unteren Denkmal schutz behörde zu melden. Der fund und die
fundstelle sind bis zu 4 Werktagen nach der Meldung in unverändertem
Zustand zu belassen, sofern nicht das landesdenkmalamt einer Verkür­
zung der Frist zustimmt. Auf die Strafbestimmungen des § 27 DSchG
wi rd verwi esen.



Beschlüsse und Genehmigungen

De~ oemeirderal Mt gemäß S 2 I 1 ) BauGD am 26.06.1996

beschlossen, dl~ BeOOUln}Splan iluhustellen.

8ekannt/llaChung hl.erzu am

wies loch. den 17.02.1991
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lliICh ortslibhc.~r Bekanntmachung arn 30.08.1996

vom 09.09.1996 bis ~inschlieJllich 11.10.1996

öffentlich aufgelegen.

Wl,csloch. den 17.02,1997
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\..... 29.01.1997

w" ,h~-Io, ("~l 17.02.1997

11.Ir('"!llührurKl "~5

~

Wl.csloch, den

Allzciqcvcrf''lhrcm; gemJO § 11 BauGB

Al ll-ISll ,;'-7" (J(,

~HGSPIli~O/{}Ml<AAlSlIJlE
NICHT BEANSTANDET
(§ 11 ASS. 3 SATZ 2 BaoOO)

KARlSRUHE DEN S,~ •cl r-



Der Bebauungsplan tritt durch Bekanntmachung
des Anzeigeverfahrens a~ 28. Hai 1997 in Kraft.

Wies loch, 28. Kai 1997 t/11
Oberbürgerwister




